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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (418 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem die Notariats

ordnung geändert wird 

Der vorlieg,ende Gesetzentwurf sieht im we
,sentlichen fol,gende Ailiderungen .der Notal'liats
ordnung vor: 

1. Auf ,die Praxiszeit sollen angerechnet wer
den 

a) Zeiten gleichartiger Verwendung im Aus
land, 

b) rechtsberufliche Tätigkeiten im In- oder 
Ausland an ,einer Hochsclwle oder bei einem 
Beeideten Wirtschaftsprüfer und Stleuerbe
rater, 

c)gesetzliche Wehl'dienst- bzw. Zivildienst
zeiten. 

2. Die Besetzung von NotarsteIlen wird ein
gehend neu geregelt. 

3. Die Beurkundung soll in mehrfacher Hinsicht 
erleichtert werden; 'so muß der Novar beispiels
weise nicht jeden Bogen unterschreiben, es :g,enügt 
vielmehr .die Unterzeichnung am Schluß der Ur
kunde. 

4. Auch die Beglaubigung \Soll ,erleichtert wer
den. So muß etwa bei der Beglaubigung einer 
Kopie .der Notar nicht der Sprache der Urkunde 
mächtig sein, es genügt v:ielmehr, daß er sie ein
deuti.g lesen kann. 

5. Neu geregelt wird die Beurkundung eines 
tatsächlichen Vor:gangs .auf einem Informations
träger, wie Mikl'Ofi!lm, Schallträger oder Magnet
band. 

6. Der Notar wird wie das Genicht Beurkun
dungen aus öffentlichen Büchern und solchen 
Registern vornehmen, also beispielsweise Grund-
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buchsauszüg.e :ausstellen oder Bestätigungen über 
ein,e aus dem Handdsregister 'sich ,ergehende Ver
tretungsbefugnis IderPal1teieneilen dürfen. 

7. ~ Wil1d, ähnLich dem Österreichischen 
Rech tsanwa1tskammertag, ,eine österreidllsche 
Notariatskammer als Körperschaft des öff·entli
chen Rechtes gebildet. Organe werden der Dele
giertentag, ,der Präsident, ,der Ständige Ausschuß 
und die Rechnungsprüfer sein. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 16. März 
1977 Ider VOl1behandlung unterzog,en. Nach einer 
Debatte, an der sich 'außer Idem .ß.erichterstatter 
die Abgeordneten Dr. Hau se rund BI e c h a, 
der Ausschußobmann Abgeol1dneter Z ei 11 i n
ger sowie der Bundesminister für }ustiz Dok
tor B r 0 cl a beteiligten, wurde ,die gegenständ
liche Regierung!>vorlage einstimmig angenom
men. 

Außerdem wur:den folgen:de Dmckfehlerhe
richügungen .zur Kenntnis genommen: 

1. In ,der Z. 8 ,im § 21 3. Ahs. 2. Zeile hat 
es zu lauten "Nichtausübung" ; 

2. inder Z. 42 im § 118 a Et. i 5. Zeile ist 
der Punkt durch einen Beistrich zu ersetzen; 

3. lin ,der Z. 60 im § 154 Albs. 4 hat der 
2. Halbsatz zu lauten " , die Kammer ,darauf 
aufmerksam zu machen und, falls .die Beden
ken ... ". 

Als Er,gebnisseinerBer.atung ,stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (418 IderBeilagen) die verfassungs
mäßige ZustJimmung erteilen. 

Wien, 1977 03 16 

Zeillinger 

Obmann 
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